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RS OGH 1950/3/28 2Os100/50
 JUSLINE Entscheidung

 Veröffentlicht am 28.03.1950

Norm

JGG 1961 §12 Abs2

Rechtssatz

Eine unter Anwendung des außerordentlichen Milderungsrechtes und des Art VI StPNov 1918 ausgesprochene strenge

Arreststrafe kann nicht als "Geringe Freiheitsstrafe" angesehen und durch Überweisung an die Zucht der

erziehungsberechtigten Personen oder der Schule ersetzt werden. (Zum JGG 1949)
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